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Zielsetzung

Eine gängige Praxis im Umgang mit Neophyten ist die Erstellung offizieller Listen
der Probleme verursachenden Spezies („noxious weed lists" oder „list of invasive alien
plant species"; Groves et al. 2001). Dies dient einerseits zur Sensibilisierung für diese

Problematik, andererseits bildet es eine Grundlage zur Planung gezielter Massnahmen.

In der Schweiz kommen derzeit ca. 350 Neophyten vor (nach dem Jahr 1500 durch
die Tätigkeit des Menschen eingebrachte, gebietsfremde, wildlebende Pflanzenarten);
dies entspricht 12 % der gesamten Flora von 2943 wildwachsenden Arten (Moser et al.

2002). Die Probleme verursachenden, d.h. sogenannten invasiven Neophyten werden
in der Schweiz in zwei Listen aufgeführt (Gigon und Weber 2005):

Schwarze Liste. - Verzeichnis jener invasiven Neophyten, welche rasch verwildern,
sich effizient ausbreiten und erwiesenermassen naturschützerische, gesundheitliche
und/oder wirtschaftliche Schäden verursachen. Generell sind diese Arten einzudämmen.

Diese Liste enthält in der Schweiz derzeit 20 Arten (www.cps-skew.ch/deutsch/
schwarze_liste.htm).

Watch-Liste (Beobachtungsliste). - Verzeichnis jener invasiven Neophyten, welche
das Potential haben, Schäden zu verursachen bzw. in benachbarten Ländern Schäden
tatsächlich verursachen und/oder dort auf einer offiziellen Schwarzen oder dieser
entsprechenden Liste stehen. Die Verbreitung und Auswirkung dieser Arten sind
regelmässig zu erfassen. Wenn nötig, sind Massnahmen zur Eindämmung zu ergreifen. Diese
Liste enthält in der Schweiz derzeit 14 Arten (www.cps-skew.ch/deutsch/schwarze_
liste.htm).

Die Ausbreitung eines Neophyten folgt den Gesetzmässigkeiten einer logistischen
Wachstumskurve (Hobbs und Humphries 1995): nach der beabsichtigten oder
unbeabsichtigten Einbringung werden Gründerpopulationen gebildet, und die Art ist noch
selten im neuen Areal. Eine relativ lange Zeit haben solche Populationen nur geringen
Zuwachs und bleiben somit unbemerkt, bis zum Zeitpunkt, an dem das Populations-
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Wachstum und die Arealerweiterung rasch zunehmen. Ist dieser Punkt überschritten,
ist eine weitere Ausbreitung nur noch schwer zu stoppen. Die effizienteste Bekämpfung

ist daher ein frühzeitiges, präventives Eingreifen, solange sich der Neophyt noch
in der ersten langsamen Ausbreitungsphase befindet (Zamora et al. 1989). Dies bedarf
allerdings eines Instrumentes, das die betreffenden Arten erkennt, bevor sie weit
verbreitet und damit schwer oder nicht mehr bekämpfbar sind.

Ein solches Instrument ist der hier vorgestellte Bestimmungsschlüssel. Der Schlüssel

ist bewusst einfach gehalten, was jedoch nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass
seine Handhabung anspruchsvoll ist und das nötige Wissen über die Ökologie des zu
beurteilenden Neophyten und dessen Ausbreitungsverhalten voraussetzt.

Der Bestimmungsschlüssel

Die Überprüfung eines Neophyten anhand des Bestimmungsschlüssels wird immer
zu einem eindeutigen Ergebnis führen: der Neophyt ist auf die Schwarze Liste zu
setzen, er ist auf die Watch-Liste zu setzen, oder er ist derzeit unbedenklich und eine
Aufnahme in eine der Listen erübrigt sich. Ähnliche Klassifizierungen sind in anderen
Ländern in Gebrauch (Hiebert 1997; Pheloung et al. 1999; Andow 2003; Weber und
Gut 2004).

Es muss betont werden, dass die Klassifizierung von Neophyten in verschiedene
Risikoklassen nicht endgültig ist, da die Ausbreitung und der Einfluss von Neophyten
auf die Vegetation einer Dynamik unterliegen, verursacht durch eine veränderte
Umwelt als Folge von Klimaänderungen und anderen Habitatveränderungen. Auch
können genetische Veränderungen innerhalb von Populationen des Neophyten selbst
stattfinden, die die Invasivität beeinflussen (Mooney und Cleland 2001). Deshalb sollten

Neophyten in regelmässigen Abständen neu beurteilt werden, so wie auch Rote
Listen einer ständigen Überarbeitung unterliegen (Moser et al. 2002). Eine regelmässige

Überprüfung von Neophyten anhand eines einheitlichen Systems, wie es der
Schlüssel darstellt, gewährleistet einen objektiven Umgang. Es kann davon ausgegangen

werden, dass auch in der Schweiz künftig vermehrt Neophyten auftreten werden
(Weber 2000; Gigon und Weber 2005).

Der vorgestellte Bestimmungsschlüssel entstand aus der Arbeit der „Arbeitsgruppe invasive Neophyten
in der Schweiz" der Schweizerischen Kommission für die Erhaltung der Wildpflanzen (SKEW). Allen
Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe sei an dieser Stelle für die rege Diskussion und wertvollen Hinweise gedankt.
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